
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/12/20 5Ob273/05s,
5Ob233/09i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.2005

Norm

WEG 1975 §24a Abs2

WEG 2002 §40 Abs2

EO §156 I

EO §156 IIA

EO §156 IIC

EO §156 IIF

Rechtssatz

Die Zuschlagserteilung bewirkt einen vollständigen Rechtsübergang der Position des angemerkten

Wohnungseigentumsbewerbers auf den Ersteher gemäß §156 EO. Den zur Versteigerung gelangten

Liegenschaftsanteilen des Wohnungseigentumsbewerbers haftet quasi als rechtliches Zubehör die Anmerkung der

Zusage von Wohnungseigentum bücherlich an.

Entscheidungstexte

5 Ob 273/05s

Entscheidungstext OGH 20.12.2005 5 Ob 273/05s

Veröff: SZ 2005/188

5 Ob 233/09i

Entscheidungstext OGH 22.06.2010 5 Ob 233/09i

Vgl auch; Beisatz: Eine selbstständige Verfügung über die Anwartschaft und die Anmerkung ist ausgeschlossen.

(T1); Beisatz: Die Anmerkung stellt nur ein rechtliches Zubehör des Eigentums am Mindestanteil dar. (T2)
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